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Im Sommersemester 2021 bieten wir erneut ein Kolloquium an – auch dieses Mal (leider) 
wieder als virtuelle Debatte. Wir lesen und diskutieren den Essay von Alexander Bogner, Die 
Epistemisierung des Politischen, einen Abschnitt des Klassikers von Hannah Arendt, Elemente 
und Ursprünge totaler Herrschaft, sowie einen druckfrischen Aufsatz aus Göttingen, Das 
BVerfG in der Ära der Großen Koalition. 

 

                            
                               

Das Kolloquium richtet sich an Studierende ab dem ersten Semester und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Die Lektüre der Texte ist Teilnahmevoraussetzung. Wir bitten um Anmeldung 
durch kurze Email an die unten genannte Adresse.  

Das Kolloquium findet statt am  
o Dienstag, 18. Mai 2021, 18.oo Uhr  

Alexander Bogner, Epistemisierung des Politischen, 2021  

o Dienstag, 15. Juni 2021, 18.oo Uhr 
Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1951, TB-Ausgabe, 11. 
Aufl. 2011, Kapitel 9, S. 559-626 

o Dienstag, 6. Juli 2021, 18.oo Uhr  
Florian Meinel, Das Bundesverfassungsgericht in der Ära der Großen Koalition, Der 
Staat 2021, Heft 1, S. 37-91.  

Anmeldungen werden erbeten an Frau Birgit Schauerte, europa@gwdg.de. Einzelheiten zur 
technischen Umsetzung werden den Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. 

gez.     gez.          gez. 
Prof. Dr. Heinig   Prof. Dr. Meinel        Prof. Dr. Schorkopf  
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Duncker & Humblot, 12165 Berlin

DAS BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
IN DER ÄRA DER GROßEN KOALITION:

ZUR RECHTSPRECHUNG SEIT DEM LISSABON-URTEIL

Von Florian Meinel, Göttingen*

Verfassungsgerichte sind nach einer bekannten Formulierung Institutio-
nen des Misstrauens gegen die Demokratie. In einer Verfassungskultur frei-
lich, in der Vorbehalte gegen das Mehrheitsprinzip ohnedies tief verwurzelt
sind, bedarf es nur einer geringfügigen Veränderung des politischen Ambien-
tes, damit sich das Verhältnis zwischen dem demokratischen Prozess und sei-
nen Korrektiven, zwischen Mehrheitsherrschaft und Veto-Spielern, zwi-
schen parlamentarischer Demokratie und Verfassungsgerichtsbarkeit
grundlegend verschiebt. Die Neuausrichtung der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zum institutionellen Verfassungsrecht ist der viel-
leicht folgenreichste Teil der Transformation der deutschen Verfassung in
der seit 2005 andauernden Ära der Großen Koalitionen. Das Gericht hat
sich zum Protagonisten einer verfassungspolitischen Agenda entwickelt, in
deren Zentrum die Neutralisierung der parlamentarischen Mehrheitsherr-
schaft steht. Von ihrem Kontext, ihren Begründungen, ihren Gründen und ih-
ren Konsequenzen handelt der folgende Beitrag.

I. Öffentliches Recht nach der Einheit oder
Der unsichere Ort des Verfassungsrechts im Verwaltungsstaat

In einem kurz vor der Jahrtausendwende erschienenen Text hat Christoph
Möllers anhand der großen Themen der verwaltungsrechtlichen Reformde-
batten der 1990er Jahre einen versteckten Grunddissens im deutschen Öf-
fentlichen Recht über das Verhältnis von Verfassungsrecht und Verwaltungs-
recht offengelegt und einen zweiten Methoden- und Richtungsstreit be-
schworen: Ob funktionale demokratische Legitimation, Steuerungstheorie,
Effizienzprinzip im Verwaltungsrecht oder die Grundrechtsbindung öffent-
lich-privater Akteure: „Ein gravierender, wenn auch hintergründiger Kon-
flikt um die Normativität des Verfassungsrechts bleibt zu registrieren, zumal
sich hier eine Form des Verfassungswandels durch Veränderungen des Ver-
waltungsrechts andeutet, der an der Verfassungsgerichtsbarkeit weitgehend

* Der Beitrag ist Horst Dreier in herzlicher Verbundenheit zum Abschied aus dem
akademischen Lehramt gewidmet.
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